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(54) WASSERDURCHLÄSSIGE STÜTZKONSTRUKTION

(57) Es ist eine wasserdurchlässige Stützkonstrukti-
on (1), insbesondere zur Böschungsstabilisierung, im
Bahn-, Strassen- und Wegebau, sowie zur Terrassierung
und Terraingestaltung, beschrieben, die eine Anordnung
von Mikropfählen (2), die in einem Horizontalabstand
voneinander im Untergrund (U) einer Böschung (B) ver-
ankert sind, und eine böschungsseitig der Mikropfähle
(2) montierte flächige Rückhaltevorrichtung (3, 4), wel-
che die Bereiche zwischen den Mikropfählen (2) über-
brückt und sich auf in Bodennähe auf an den Mikropfäh-
len (2) montierten Auflagern (6) abstützt, umfasst. Jeder
Mikropfahl (2) ist an einem Übergang vom Untergrund
(U) zur Oberfläche in eine Betonplombe (5) eingebettet,
die den Mikropfahl (2) allseitig umgibt, und die eine in
Richtung der Böschung (B) gemessene Erstreckung (1)
von 15 cm bis 50 cm, vorzugsweise 20 cm bis 40 cm,
und eine in Längsrichtung des Mikropfahls gemessene
Tiefe (t) von 25 cm bis 35 cm, vorzugsweise 30 cm, auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine wasserdurchlässige
Stützkonstruktion, insbesondere für Abstützungen von
Bahntrassen sowie für Terrassierungen und Terrainge-
staltungen.
[0002] Im Bahn-, Strassen- und Wegebau, bei Terras-
sierungen im Gartenbau, bei Terraingestaltungen usw.
sind oftmals Stützkonstruktionen erforderlich, beispiels-
weise um Bankette zu sichern, Böschungen, Hänge oder
Gehwege zu stabilisieren, usw. Aus dem Stand der Tech-
nik sind verschiedene Varianten von stabilisierenden
Stützkonstruktionen und Bankettsicherungen bekannt.
Bei Geländesprüngen können beispielsweise Winkel-
stützmauern oder Schwergewichtsmauern zum Einsatz
kommen. Diese Art von Stützkonstruktion erfordert je-
doch einen grossen Aufwand hinsichtlich Aushub und
Fundamenten. Für die Herstellung der relativ grossflä-
chigen Fundamente müssen schwere Schalelemente
transportiert werden, und es ist in der Regel schweres
Gerät für seine Erstellung erforderlich. Wegen der gross-
flächigen Fundamente und der dafür erforderlichen Men-
gen an Beton sind Winkelstützwände und Schwerge-
wichtswände relativ teuer und aufwendig in der Herstel-
lung.
[0003] Für Schotterbettverbreiterungen und für die Er-
stellung von Randwegen bei Schienentrassen sind aus
dem Stand der Technik beispielsweise Stützkonstrukti-
onen mit Stützwangen bekannt, die mittels vertikal in den
Untergrund getriebenen Mikropfählen bzw. Injektions-
lanzen an einer Böschung befestigt werden. Zusätzlich
zu den vertikalen Mikropfählen können horizontale oder
geneigt dazu verlaufende Rückanker vorgesehen sein,
um der Stützkonstruktion die erforderliche Stabilität zu
verleihen und Auswanderungen, die infolge von Erschüt-
terungen im laufenden Bahnbetrieb auftreten können zu
vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Die Stützwan-
gen bestehen meist aus Betonplatten, die sich auf an
den vertikalen Mikropfählen in Bodennähe montierten
Schellen abstützen. Der Raum zwischen der Böschung
und den Stützwangen wird mit einem Füllmaterial, bei-
spielsweise mit Erdreich, das aus der Umgebung der Bö-
schung abgetragen wurde, aufgefüllt, auf dem dann der
neue Randweg angelegt werden kann. Derartige Stütz-
konstruktionen mit Mikropfählen, Rückankern und Stüt-
zwangen erfordern einen deutlich geringeren Aufwand
hinsichtlich des Aushubs. Auf Fundamente kann in der
Regel gänzlich verzichtet werden. Allerdings erfordern
diese Stützkonstruktionen den Transport und die Mani-
pulation von vorgefertigten Betonelementen, welche die
Stützwangen bilden. Diese müssen zudem speziell aus-
gebildet sein, insbesondere seitlich eine spezielle Ver-
zahnung aufweisen, damit sie zu einer durchgehenden
Stützkonstruktion zusammengefügt werden können. Die
Abstände der Mikropfähle voneinander müssen sehr ge-
nau eingehalten werden, damit die in einer vorgegebe-
nen Länge vorgefertigten Stützwangen daran montiert
werden können. Es ist unmittelbar einsichtig, dass die

erforderliche Genauigkeit des Abstands der Mikropfähle
einen nicht unerheblichen, erhöhten Aufwand für deren
Setzen erfordert.
[0004] Es besteht daher der Wunsch nach einer Stütz-
konstruktion, die einfacher und ohne aufwendige Vorar-
beiten erstellbar ist. Die Stützkonstruktion soll eine hohe
Stabilität besitzen, weitgehend unempfindlich gegenü-
ber Erschütterungen sein und die erforderliche Wasser-
durchlässigkeit aufweisen. Zudem soll die Auslegung der
Stützkonstruktion es erlauben, dem Verlauf des Terrains
einfach zu folgen, ohne dass dafür aufwendige Terrain-
begradigungen und Bodenabtragarbeiten erforderlich
sind.
[0005] Die Lösung dieser und weiterer Aufgaben be-
steht in einer wasserdurchlässigen Stützkonstruktion,
welche die im Patentanspruch 1 angeführten Merkmale
aufweist. Weiterbildungen und/oder vorteilhafte Ausfüh-
rungsvarianten der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0006] Durch die Erfindung wird eine wasserdurchläs-
sige Stützkonstruktion, insbesondere zur Böschungssta-
bilisierung, im Bahn-, Strassen- und Wegebau, sowie zur
Terrassierung und Terraingestaltung, vorgeschlagen,
die eine Anordnung von Mikropfählen, die in einem Ho-
rizontalabstand voneinander im Untergrund verankert
sind, und eine böschungsseitig der Mikropfähle montier-
te flächige Rückhaltevorrichtung, welche die Bereiche
zwischen den Mikropfählen überbrückt und sich auf in
Bodennähe auf an den Mikropfählen montierten Aufla-
gern abstützt, umfasst. Jeder Mikropfahl ist an einem
Übergang vom Untergrund zur Oberfläche in eine Beton-
plombe eingebettet, die den Mikropfahl allseitig umgibt,
eine in Richtung der Böschung gemessene Erstreckung
von 15 cm bis 50 cm, vorzugsweise 20 cm bis 40 cm,
und eine in Längsrichtung des Mikropfahls gemessene
Tiefe von 25 cm bis 35 cm, vorzugsweise 30 cm, aufweist.
[0007] Mikropfähle im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung sind Pfähle mit variablem Durchmesser bis etwa
200 mm. Sie werden als Druckpfähle sowie als Zugpfähle
zur Einleitung von Lasten in den Untergrund bzw. den
Baugrund angewandt. Die Länge der Mikropfähle richtet
sich nach den Baugrundeigenschaften. Die Mikropfähle
werden in den Baugrund eingerammt oder eingebohrt
und dort beispielsweise mit Zementmörtel ausinjiziert
und nachverpresst. Sie leiten die Lasten mittels Mantel-
reibung in den Untergrund ein. Beispielsweise können
als Mikropfähle Stahlprofile unterschiedlicher Geometri-
en, wie z.B. Eisenbahnschienen, HEB-Träger bzw. Breit-
flanschträger, Rohre, etc., zum Einsatz kommen. Als
Stahlqualitäten kommen beispielsweise S235, S355,
B500, S670 usw. zum Einsatz. Der Bohrdurchmesser für
die Mikropfähle richtet sich vor allem nach der Beschaf-
fenheit des Untergrunds, nach den statischen Anforde-
rungen und nach den Korrosionsschutzbestimmungen,
die für die Stützkonstruktion erfüllt sein müssen. Das In-
jektionsgut ist auf Zementbasis aufgebaut und kann Zu-
schlagsmittel als Korrosionsschutz aufweisen.
[0008] Indem die Mikropfähle am Übergang vom Un-
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tergrund zur Oberfläche in eine Betonplombe eingebettet
sind, kann die Stabilität der Mikropfähle noch weiter ver-
bessert werden. Der Raum zwischen der flächigen Rück-
haltevorrichtung und der Böschung wird mit einem Füll-
material, beispielsweise mit Altschotter oder Steinen ver-
füllt. Durch den Druck des Füllmaterials auf die Beton-
plomben können die Mikropfähle in ihrer Setzposition fi-
xiert werden. Dadurch wird die gesamte Stützkonstruk-
tion stabilisiert und kann einem Auswandern entgegen-
gewirkt werden. Dabei erweist sich eine Grösse der Be-
tonplombe mit einer in Richtung der Böschung
gemessenen Erstreckung von 15 cm bis 50 cm, vorzugs-
weise von 20 cm bis 40 cm, und einer in Längsrichtung
des Mikropfahls gemessene Tiefe von 25 cm bis 35 cm,
vorzugsweise 30 cm, als ausreichend. Die Betonplombe
kann dabei etwa kreisförmig oder im Wesentlichen oval
ausgebildet sein.
[0009] Eine Ausführungsvariante der Erfindung kann
vorsehen, dass der Mikropfahl asymmetrisch in die Be-
tonplombe eingebettet ist. Das bedeutet, dass ein sich
von einer Aussenwandung des Mikropfahls in Richtung
der Böschung erstreckender Abschnitt der Betonplombe
länger ist als ein in Gegenrichtung verlaufender Abschnitt
der Betonplombe. Entscheidend für die zusätzliche Sta-
bilisierung des Mikropfahls ist allein der in Richtung der
Böschung verlaufende Abschnitt der Betonplombe, der
vom Füllmaterial, welches den Druck ausübt, abgedeckt
wird.
[0010] In einer weiteren Ausführungsvariante der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass jedes Auflager für
die flächige Rückhaltevorrichtung wenigstens zum Teil
in eine Betonplombe eingebettet ist. Dadurch können die
an den zugehörigen Mikropfählen montierten Auflager in
vertikaler Richtung fixiert werden. Selbst wenn sich die
Befestigung eines Auflagers am zugehörigen Mikropfahl,
beispielsweise infolge übermässiger Erschütterungen,
lösen sollte, bleibt die Lage des Auflagers unverändert.
Dies gilt für die vertikale Lage des Auflagers ebenso wie
für seine räumliche Ausrichtung in Bezug auf den Mi-
kropfahl.
[0011] In einer Ausführungsvariante der wasserdurch-
lässigen Stützkonstruktion kann jedes Auflager einen
schellenartig ausgebildeten Befestigungsabschnitt zur
Befestigung des Auflagers an seinem zugehörigen Mi-
kropfahl aufweisen. Die Montage des Auflagers am Mi-
kropfahl erfolgt dann einfach durch Fixieren der den Mi-
kropfahl umgreifenden Arme des Befestigungsab-
schnitts und durch Festdrehen einer Spannschraube.
Der mit dem schellenartigen Befestigungsabschnitt ver-
bundene Abstützabschnitt kann beispielsweise einen so-
ckelartigen Abschnitt aufweisen. Alternativ kann der Ab-
stützabschnitt beispielsweise auch als ein nach oben ge-
öffneter, U-förmiger Aufnahmeabschnitt für die flächige
Rückhaltevorrichtung ausgebildet sein.
[0012] In einer Ausführungsform der Stützkonstruktion
kann die flächige Rückhaltevorrichtung ein Drahtgitter
umfassen. Drahtgitter werden in letzter Zeit beispielswei-
se als Körbe zur Aufnahme von Schotter und Gestein,

welches eine Körnung aufweist, die grösser ist als die
Maschenweite des Drahtgitters, eingesetzt. Drahtgitter
gewährleisten in jedem Fall die gewünschte Wasser-
durchlässigkeit.
[0013] Eine Ausführungsvariante der Stützkonstrukti-
on kann vorsehen, dass das Drahtgitter mit einer Rah-
menkonstruktion verbunden ist, die sich an den Aufla-
gern abstützt und an den Mikropfählen befestigt ist. Die
Rahmenkonstruktion verleiht der Stützkonstruktion zu-
sätzliche Stabilität und erlaubt es, eine weniger massive
Drahtgitterkonstruktion einzusetzen.
[0014] In einer weiteren Ausführungsvariante der Er-
findung kann das Drahtgitter als Rollenmaterial vorliegt
und vor Ort ablängbar und an der Rahmenkonstruktion
montierbar sein. Beispielsweise kann das das Drahtgitter
als ein Wellengitter mit einer Drahtstärke von ca. 3 mm
und einer Maschenweiter von etwa 30 mm x 30 mm aus-
gebildet sein.
[0015] In einer alternativen Ausführungsvariante der
Erfindung kann das Drahtgitter in bereits abgelängten
Abschnitten vorliegen, die vor Ort an der Rahmenkons-
truktion montierbar sind. Bei einer derartigen Ausfüh-
rungsvariante können beispielsweise Spezialgitter mit ei-
ner Drahtstärke von ca. 5 mm zum Einsatz kommen. Die-
se können eine Maschenweite von etwa 30 mm x 100
mm aufweisen. Im montierten Zustand kann dabei die
längere Dimension der Maschen üblicherweise vertikal
ausgerichtet sein.
[0016] Schliesslich können in einer weiteren Ausfüh-
rungsvariante der Stützkonstruktion das Drahtgitter und
die Rahmenkonstruktion sogar als vorgefertigte, zusam-
menmontierte Einheiten ausgebildet sein, die vor Ort an
den Mikropfählen montierbar und miteinander verbind-
bar sind.
[0017] Eine Ausführungsvariante der Stützkonstrukti-
on kann vorsehen, dass das Drahtgitter eine Maschen-
weite aufweist, deren kleinste Abmessung 25 mm bis 31
mm, vorzugsweise 30 mm, beträgt. Die kleinste Dimen-
sion der Maschenweite definiert die Mindestkorngrösse
des in den Raum zwischen dem Drahtgitter und der Bö-
schung eingefüllten Füllmaterials, beispielsweise Alt-
schotter, welches üblicherweise eine Korngrösse von
mindestens 32 mm besitzt.
[0018] In einer weiteren Ausführungsvariante der er-
findungsgemässen Stützkonstruktion kann die Rahmen-
konstruktion aus hohlen Rechteckrohrprofilen zusam-
mengesetzt sein. Hohle Rechteckrohrprofile sind in ver-
schiedenen Querschnitten erhältlich. Die Rahmenkons-
truktion kann daher auf die zu erwartende Belastung hin
ausgelegt werden. Die Rahmenkonstruktion kann modu-
lar aufgebaut sein und beispielsweise Rahmenmodule
von 40 cm, 60 cm und 80 cm Höhe aufweisen. Die hohlen
Rechteckrohrprofile können mit Steckschienen sehr ein-
fach miteinander verbunden werden. Indem die als Ver-
binder dienenden Steckschienen mit unterschiedlichen
Winkeln ausgebildet sind, können die an den Mikropfäh-
len befestigten Rahmenkonstruktionen einfach zusam-
mengefügt und dem Terrain gemäss ausgebildet wer-
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den. Bei Bahnanwendungen kann dadurch beispielswei-
se eine Mastfundierung sehr einfach umgangen werden,
um einen freien Zugang zu ermöglichen. Die als Verbin-
der dienenden Steckschienen können dabei in einem
Winkel von bis zu 90° abgewinkelt sein und ermöglichen
dadurch den Aufbau einer Rahmenkonstruktion, welche
aus in einem Winkel von 90° zueinander angeordneten
Modulen besteht. Als Verbinder können beispielsweise
Steckschienen eingesetzt werden, welche variable Kröp-
fungswinkel aufweisen. In einer Ausführungsvariante
können beispielsweise Steckschienen verwendet wer-
den, die einen Winkel von 0°, 15°, 30°, 45° und 90° auf-
weisen.
[0019] Die Mikropfähle der Stützkonstruktion können
in einer Ausführungsvariante der Erfindung voneinander
einen Horizontalabstand aufweisen, der ca. 1 m bis 3 m,
vorzugsweise etwa 2 m bis 2,5 m, beträgt. Der Abstand
der Mikropfähle hängt von der Beschaffenheit des Un-
tergrunds, von der gewünschten Form, Geometrie und
Höhe der Stützkonstruktion und von den statischen An-
forderungen an die Stützkonstruktion ab.
[0020] In einer weiteren Ausführungsvariante der Er-
findung können die Mikropfähle mit einer horizontal ver-
laufenden Ebene im Untergrund, in der Regel der Beton-
plombe, einen Winkel von 60° bis 90° einschliessen. Da-
bei sind die Mikropfähle bei Winkeln kleiner als 90° zur
Böschung hin geneigt. Die Mikropfähle dienen vor allem
der Ableitung der einwirkenden Vertikalkräfte aus der
Stützkonstruktion in den Untergrund. Darüber hinaus
können die Mikropfähle auch Schubkräfte aufnehmen
und so die globale Stabilität der Böschung erhöhen.
[0021] In einer weiteren Ausführungsvariante der
Stützkonstruktion können die Mikropfähle mit wenigs-
tens Rückankern verbunden sein, die gegenüber einer
Längserstreckung der Mikropfähle um einen Winkel von
5° bis 45°, vorzugsweise etwa 15°, geneigt und vom
bergseitigen Untergrund wegweisend im Untergrund ver-
ankert sind. Im Volumensbereich, der vom Füllmaterial
eingenommen wird, kann jeder Rückanker mit einem
Schutzrohr vor mechanischen Beschädigungen ge-
schützt sein. Die Rückanker können als Stahl- oder
Kunststoffanker, beispielsweise GFK-Stabanker mit un-
terschiedlichen Durchmessern ausgebildet sein. Insbe-
sondere GFK-Stabanker weisen eine hohe Korrosions-
beständigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, ein geringes Ge-
wicht und eine leichte Biegbarkeit auf. Zudem sind sie
relativ einfach zu versetzen. Der Bohrungsdurchmesser
und der Durchmesser des Rückankers richten sich nach
den statischen Anforderungen des Untergrunds und
nach den jeweiligen Korrosionsschutzbestimmungen.
Die Rückanker können beispielsweise auch als Seilan-
ker ausgebildet sein, die in unbehandelt, verzinkt, oder
rostfrei ausgebildet sein können, und die jeweils in einem
Schutzrohr angeordnet sein können. Jeder Rückanker
kann mit einem zugehörigen Mikropfahl verbunden sein.
Beispielsweise kann die Verbindung als eine Seilschlau-
fe um einen Mikropfahl ausgebildet sein. Die Rückanker
dienen vor allem zur Einleitung der einwirkenden Hori-

zontalkräfte auf die Stützkonstruktion in den Untergrund.
Darüber hinaus erhöhen die Rückanker auch die globale
Hangstabilität des Untergrunds.
[0022] In einer Ausführungsvariante der Stützkon-
struktion können die an den Mikropfählen angeordneten
Rückanker einen Horizontalabstand voneinander auf-
weisen, der 1 m bis 3 m, vorzugsweise etwa 2 m bis 2,5
m, beträgt.
[0023] Abhängig von der vertikalen Höhe der Stütz-
konstruktion können keine, eine, zwei oder mehrere La-
gen von Rückankern angeordnet sind. Dabei können die
Lagen von Rückankern voneinander einen Vertikalabst-
and von 0,4 m bis 1 m, vorzugsweise etwa 0,6 m, auf-
weisen. Bis zu einer Höhe der Stützkonstruktion von we-
niger als 0,8 m sind in der Regel keine Rückanker erfor-
derlich. Es kann ausreichen, eine genügend grosse An-
zahl von Mikropfählen in relativ geringem Abstand von-
einander, beispielsweise ca. 1 m, zu setzen. Bei einer
vertikalen Höhe der Stützkonstruktion von bis zu 2 m
können ein oder zwei vertikal übereinander angeordnete
Lagen von Rückankern angeordnet sein. Die Rückanker
der verschiedenen Lagen sind vorzugsweise exakt über-
einander angeordnet. Die Rückhaltevorrichtung für das
Füllmaterial, insbesondere die Rahmenkonstruktion und
das Drahtgitter kann ebenfalls modular aufgebaut sein,
um die erforderliche Höhe zu erreichen. Dabei können
Rahmenelemente mit vorgegebenen Abmessungen
übereinander angeordnet werden. Analoges gilt auch für
das Drahtgitter. Die Gesamthöhe der wasserdurchlässi-
gen Stützvorrichtung beträgt maximal 2 m; üblich ist eine
Höhe von 1 m.
[0024] Eine weitere Ausführungsvariante der Erfin-
dung kann schliesslich vorsehen, dass ein freies Ende
eines jeden Mikropfahls mit einem kappenartigen Steck-
aufsatz abdeckbar ist, der einen klammerartigen Fortsatz
zur Fixierung der flächigen Rückhaltevorrichtung auf-
weist. Der kappenartige Steckaufsatz erleichtert die
Montage der Stützkonstruktion, indem beim Aufsetzen
die Rückhaltevorrichtung automatisch fixiert werden
kann.
[0025] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer
beispielsweisen Ausführungsvariante der Stützkonstruk-
tion. Es zeigen in nicht massstabsgetreuer schemati-
scher Darstellung:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf eine Sicht-
seite einer Stützkonstruktion gemäss der Erfindung;
und

Fig. 2 einen Querschnitt eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels der Stützkonstruktion mit einem im
Wesentlichen zu Fig. 1 analogen Aufbau.

[0026] Eine Ausführungsvariante einer Stützkonstruk-
tion gemäss der Erfindung ist in Fig. 1 und in Fig. 2 jeweils
gesamthaft mit dem Bezugszeichen 1 versehen. Derar-
tige Stützkonstruktionen 1 kommen beispielsweise für
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Abstützungen im Bahn-, Strassen- und Wegebau, sowie
zur Terrassierung und Terraingestaltung zur Anwen-
dung. Die Stützkonstruktion 1 umfasst eine Anordnung
von Mikropfählen 2, 2’, 2", 2"’, die in einem horizontalen
Abstand a voneinander im Untergrund U einer Böschung
B verankert sind. Der horizontale Abstand a der Mi-
kropfähle 2 voneinander beträgt etwa 1 m bis 3 m, typi-
scherweise etwa 2 m bis 2,5 m. Üblicherweise sind die
horizontalen Abstände a von einander benachbarten Mi-
kropfählen 2, 2’ bzw. 2’, 2" etwa gleich gross. Dies ist
jedoch keine zwingende Bedingung; je nach der Gelän-
debeschaffenheit und nach der Geometrie der Stützkon-
struktion 1 können die Abstände a benachbarter Mi-
kropfähle auch verschieden gross sein. Die Mikropfähle
2 sind im wesentlichen vertikal zum Untergrund ange-
ordnet. Sie können jedoch auch in Richtung der Bö-
schung B geneigt sein. Dabei können die Mikropfähle mit
einer horizontallen Ebene im Untergrund U einen Winkel
λ von bis zu 60° einschliessen.
[0027] Die Mikropfähle 2 sind Pfähle mit einem variab-
len Durchmesser von beispielsweise bis zu etwa 200
mm. Sie können als Druckpfähle sowie als Zugpfähle zur
Einleitung von Lasten in den Untergrund bzw. den Bau-
grund angewandt werden. Die Mikropfähle 2 weisen eine
axiale Länge auf, die sich nach den Baugrundeigen-
schaften richtet. Die Mikropfähle 2 werden in den Bau-
grund eingerammt oder eingebohrt und dort beispiels-
weise mit Zementmörtel ausinjiziert und nachverpresst.
Sie leiten die Lasten mittels Mantelreibung in den Unter-
grund ein. Beispielsweise können als Mikropfähle Stahl-
profile unterschiedlicher Geometrien, wie z.B. Eisen-
bahnschienen, HEB-Träger bzw. Breitflanschträger,
Rohre, etc., zum Einsatz kommen. Als Stahlqualitäten
kommen beispielsweise S235, S355, B500, S670 usw.
zum Einsatz. Der Bohrungsdurchmesser für die Mi-
kropfähle 2 richtet sich vor allem nach der Beschaffenheit
des Untergrunds, nach den statischen Anforderungen
und nach den Korrosionsschutzbestimmungen, die für
die Stützkonstruktion 1 erfüllt sein müssen. Das Injekti-
onsgut ist auf Zementbasis aufgebaut und kann Zu-
schlagsmittel als Korrosionsschutz aufweisen.
[0028] Eine Rahmenkonstruktion 3 überbrückt die Zwi-
schenräume zwischen den Mikropfählen 2. Die Rahmen-
konstruktion 3 kann beispielsweise aus hohlen Recht-
eckrohrprofilen zusammengesetzt sein. Dabei dienen
beispielsweise Steckschienen (nicht dargestellt) als Ver-
binder für die Rechteckrohrprofile. Ein Drahtgitter 4 ist
böschungsseitig angeordnet und mit der Rahmenkons-
truktion verbunden. Das Drahtgitter 4 kann beispielswei-
se ein Wellengitter mit einer Drahtstärke von etwa 3 mm
sein und eine Maschenweite von ca. 30 mm x 30 mm
aufweisen. Eine alternative Ausführungsvariante des
Drahtgitters 4 kann ein Drahtstärke von beispielsweise
ca. 5 mm und eine Maschenweite von etwa 30 mm x 100
mm aufweisen. Dabei bezeichnet die grössere Länge die
vertikale Dimension der Maschen des Drahtgitters 4. Die
Kombination aus Rahmenkonstruktion 3 und Drahtgitter
4 bildet eine Rückhaltevorrichtung für ein Füllmaterial 10

(Fig. 2), das in den Raum zwischen der Stützkonstruktion
1 und der Böschung B. Das Füllmaterial kann beispiels-
weise Altschotter mit einer Korngrösse von wenigstens
32 mm sein. In Verbindung mit der minimalen Maschen-
weite des Drahtgitters von ca. 30 mm ist sichergestellt,
dass das Füllmaterial vom Drahtgitter 4 zurückgehalten
wird. Das Drahtgitter 4 kann als Rollenmaterial vorliegen
und vor Ort auf die gewünschte Länge abgelängt werden,
bevor es mit der Rahmenkonstruktion 3 verbunden wird.
Weist das Rollenmaterial nicht die richtige Höhe auf,
kann auch diese vor Ort korrigiert werden. Alternativ kann
das Drahtgitter 4 auch in bereits vorabgelängten Bahnen
vorliegen, die vor Ort mit der Rahmenkonstruktion 3 ver-
bunden werden können. Schliesslich können die Rah-
menkonstruktion 3 und das Drahtgitter 4 auch als bereits
vorgefertigte Einheiten vorliegen, die gemeinsam vor Ort
an den Mikropfählen 2 befestigt werden können.
[0029] Das freie Ende jedes Mikropfahls 2 kann, wie
in Fig. 1 dargestellt, mit einem kappenartigen Steckauf-
satz 7 abdeckgedeckt sein. Der kappenartige Steckauf-
satz 7 kann auch noch mit einem klammerartigen Fort-
satz 71 (Fig. 2) ausgestattet sein, der zur Fixierung we-
nigstens der Rahmenkonstruktion dienen kann.
[0030] Die Schnittdarstellung der Stützkonstruktion in
Fig. 2 zeigt, dass jeder Mikropfahl 2 in eine Betonplombe
5 eingebettet ist. Die Betonplombe 5 kann eine ovale
Form aufweisen mit einer längsten Erstreckung 1 in Rich-
tung der Böschung B, die etwa 15 cm bis 50 cm, vor-
zugsweise 20 cm bis 40 cm, beträgt. Eine in Längsrich-
tung des Mikropfahls 2 gemessene Tiefe t der Beton-
plombe beträgt etwa 25 cm bis 35 cm, vorzugsweise etwa
30 cm. Der Mikropfahl 2 ist dabei in der Nähe des von
der Böschung B entfernten Endes der Betonplombe 5
angeordnet, so dass ein sich von der Aussenwandung
des Mikropfahls 2 in Richtung der Böschung B erstre-
ckender Abschnitt der Betonplombe 5 länger ist als ein
in Gegenrichtung verlaufender Abschnitt der Betonplom-
be 5. Durch die Betonplombe wird der Mikropfahl 2 zu-
sätzlich im Untergrund U stabilisiert. Das in den Raum
zwischen der Stützkonstruktion 1 und der Böschung B
eingefüllte Füllmaterial drückt auf den längeren Abschnitt
der Betonplombe 5 und stabilisiert die Lage des Mi-
kropfahls 2 zusätzlich.
[0031] Fig. 2 zeigt weiters, dass die Rahmenkonstruk-
tion 3 sich auf einem Auflager 6 abstützt, das mit dem
zugehörigen Mikropfahl 2 verbunden ist. Beispielsweise
weist das Auflager 6 dazu einen schellenartig ausgebil-
deten Befestigungsabschnitt 61 auf. Der schellenartige
Befestigungsabschnitt 61 ist über eine Spannschraube
62 um den Mikropfahl 2 fixierbar. An den Befestigungs-
abschnitt 61 des Auflagers schliesst ein Abstützabschnitt
63 an, der im dargestellten Ausführungsbeispiel sockel-
artig ausgebildet sein kann. Das Auflager 6 ist kann we-
nigstens zum Teil in die Betonplombe 5 eingebettet sein.
Dadurch bleibt es in seiner Lage fixiert, auch wenn sich
die Spannschraube 62 infolge von Erschütterungen lö-
sen sollte.
[0032] Das mit der Rahmenkonstruktion 3 verbundene
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Drahtgitter ist mit dem Bezugszeichen 4 versehen. Es
kann in einer nicht näher dargestellten Weise mit der
Rahmenkonstruktion 3 verbunden sein. Beispielsweise
werden dazu Drahtklammern oder Drahtschlaufen ein-
gesetzt. Der kappenartige Steckaufsatz 7, der das freie
Ende des Mikropfahls 2 abdeckt, kann mit einem klam-
merartigen Fortsatz 71 ausgestattet sein. Beim Aufset-
zen des kappenartigen Steckaufsatzes 7 auf den Mi-
kropfahl wird durch den klammerartigen Fortsatz 71 ein
oberer Querholm 31 der Rahmenkonstruktion 3 automa-
tisch fixiert. Ein unterer Querholm 32 der Rahmenkons-
truktion kann ebenfalls beispielsweise mit einer Klammer
oder einer Drahtschlaufe am Mikropfahl 2 fixiert werden.
In der Regel ist eine gesonderte Fixierung jedoch nicht
erforderlich, da die Rahmenkonstruktion 3 zusammen
mit dem Drahtgitter 4 durch den Druck des Füllmaterials
10 gegen die Mikropfähle gepresst und dadurch fixiert
wird.
[0033] Ab einer vertikalen Bauhöhe von 80 cm der
Stützkonstruktion 1 kann diese, wie in Fig. 2 dargestellt,
auch noch Rückanker 8 aufweisen, die im Untergrund U
der Böschung B verankert sind. Die Rückanker 8 sind
gegenüber einer Längserstreckung der Mikropfähle 2 um
einen Winkel β von 5° bis 45°, vorzugsweise etwa 15°,
geneigt und von der Böschung B wegweisend im Unter-
grund U verankert. Die Rückanker 8 sind vorzugsweise
in direkter Nachbarschaft zu den Mikropfählen angeord-
net und mit diesen beispielsweise über eine Seilschlaufe
81 verbunden. Im Volumensbereich, der vom mit dem
Bezugszeichen 10 angedeuteten Füllmaterial einge-
nommen wird, kann jeder Rückanker 8 mit einem nicht
näher dargestellten Schutzrohr vor mechanischen Be-
schädigungen geschützt sein. Die Rückanker 8 können
als Stahl- oder Kunststoffanker, beispielsweise GFK-
Stabanker mit unterschiedlichen Durchmessern ausge-
bildet sein. GFK-Stabanker weisen eine hohe Korrosi-
onsbeständigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, ein geringes
Gewicht und eine leichte Biegbarkeit auf. Zudem sind sie
relativ einfach zu versetzen. Die Bohrungsdurchmesser
und die Durchmesser der Rückanker 8 richten sich nach
den statischen Anforderungen des Untergrunds U und
nach den jeweiligen Korrosionsschutzbestimmungen.
Gemäss der dargestellten Ausführungsvariante können
die Rückanker 8 beispielsweise auch als unbehandelte,
verzinkte oder rostfreie Seilanker ausgebildet sein, die
jeweils in einem Schutzrohr 82 angeordnet sind. Die
Rückanker 8 erhöhen die globale Hangstabilität des Un-
tergrunds. Die Rückanker 8 können vorzugsweise an den
Mikropfählen 2 angeordnet sein. Benachbarte Rückan-
ker 8 weisen dabei einen Horizontalabstand voneinander
auf, der 1 m bis 3 m, vorzugsweise etwa 2 m bis 2,5 m,
beträgt.
[0034] Abhängig von der vertikalen Höhe der Stütz-
konstruktion können auch mehrere Lagen von Rückan-
kern 8 übereinander angeordnet sein. Dabei können die
Lagen von Rückankern 8 voneinander einen Vertikalab-
stand von 0.4 m bis 1 m, vorzugsweise etwa 0,6 m, auf-
weisen.

[0035] Die vorstehende Beschreibung eines konkre-
ten Ausführungsbeispiels der Erfindung dient nur zur Er-
läuterung der erfindungswesentlichen Aspekte und ist
nicht als einschränkend zu betrachten. Vielmehr wird die
Erfindung durch die Patentansprüche und die sich dem
Fachmann erschliessenden und vom allgemeinen Erfin-
dungsgedanken umfassten Äquivalente definiert.

Patentansprüche

1. Wasserdurchlässige Stützkonstruktion, insbeson-
dere zur Böschungsstabilisierung, im Bahn-, Stras-
sen- und Wegebau, sowie zur Terrassierung und
Terraingestaltung, umfassend eine Anordnung von
Mikropfählen (2), die in einem Horizontalabstand (a)
voneinander im Untergrund (U) einer Böschung (B)
verankert sind, und eine böschungsseitig der Mi-
kropfähle (2) montierte flächige Rückhaltevorrich-
tung, welche die Bereiche zwischen den Mikropfäh-
len (2) überbrückt und sich auf in Bodennähe auf an
den Mikropfählen (2) montierten Auflagern (6) ab-
stützt, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Mi-
kropfahl (2) an einem Übergang vom Untergrund (U)
zur Oberfläche in eine Betonplombe (5) eingebettet
ist, die den Mikropfahl (2) allseitig umgibt, eine in
Richtung der Böschung (B) gemessene Erstreckung
(1) von 15 cm bis 50 cm, vorzugsweise 20 cm bis 40
cm, und eine in Längsrichtung des Mikropfahls (2)
gemessene Tiefe (t) von 25 cm bis 35 cm, vorzugs-
weise 30 cm, aufweist.

2. Stützkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein sich von einer Aussenwan-
dung des Mikropfahls (2) in Richtung der Böschung
(B) erstreckender Abschnitt der Betonplombe (5)
länger ist als ein in Gegenrichtung verlaufender Ab-
schnitt der Betonplombe (5).

3. Stützkonstruktion nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Auflager (6) wenigs-
tens zum Teil in eine Betonplombe (5) eingebettet ist.

4. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Auflager (6) einen schellenartig ausgebildeten Be-
festigungsabschnitt (61) zur Befestigung des Aufla-
gers an einem Mikropfahl aufweist.

5. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flä-
chige Rückhaltevorrichtung ein Drahtgitter (4) um-
fasst.

6. Stützkonstruktion nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drahtgitter (4) mit einer
Rahmenkonstruktion (3) verbunden ist, die sich an
den Auflagern (6) abstützt und an den Mikropfählen
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(2) befestigt ist.

7. Stützkonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drahtgitter (4) als Rollen-
material vorliegt und vor Ort ablängbar und an der
Rahmenkonstruktion (3) montierbar ist.

8. Stützkonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drahtgitter (4) in abgeläng-
ten Abschnitten vorliegt, die vor Ort an der Rahmen-
konstruktion (3) montierbar sind.

9. Stützkonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drahtgitter (4) und die Rah-
menkonstruktion (3) als vorgefertigte zusammen-
montierte Module ausgebildet sind, die vor Ort an
den Mikropfählen (2) montierbar und miteinander
verbindbar sind.

10. Stützkonstruktion nach einem der Ansprüche 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Drahtgitter
(4) eine Maschenweite aufweist, deren kleinste Ab-
messung 25 mm bis 31 mm, vorzugsweise 30 mm,
beträgt.

11. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einan-
der benachbarte Mikropfähle (2) einen Horizontal-
abstand (a) voneinander aufweisen, der 1 m bis 3
m, vorzugsweise etwa 2 m bis 2,5 m, beträgt.

12. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mi-
kropfähle (2) mit einer horizontal verlaufenden Ebe-
ne im Untergrund (U) einen Winkel (λ) von 60° bis
90° einschliessen, wobei die Mikropfähle (2) bei Win-
keln kleiner als 90° zur Böschung hin geneigt sind.

13. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ab
einer Höhe der flächigen Rückhaltevorrichtung von
80 cm eine Anzahl von Rückankern (8) aufweist, die
vorzugsweise mit den Mikropfählen (2) verbunden
sind und gegenüber einer Längserstreckung der Mi-
kropfähle (2) um einen Winkel (β) von 5° bis 45°,
vorzugsweise etwa 15°, geneigt und von der Bö-
schung (B) wegweisend im Untergrund (U) verankert
sind.

14. Stützkonstruktion nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass benachbarte Rückanker (8)
voneinander einen Horizontalabstand aufweisen,
der 1 m bis 3 m, vorzugsweise etwa 2 m bis 2,5 m
beträgt.

15. Stützkonstruktion nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Mikropfahl (2) an seinem freien Ende mit einem kap-

penartigen Steckaufsatz (7) abdeckbar ist, der einen
klammerartigen Fortsatz (71) zur Fixierung der flä-
chigen Rückhaltevorrichtung aufweist.
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